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1	 Einführung

Seit nunmehr rund 20 Jahren gibt es in der Europäischen 
Union und in Deutschland Agrarumweltprogramme. 
Die Programme haben einen sehr unterschiedlichen 
Umfang und variieren inhaltlich sehr stark innerhalb 
der EU bzw. zwischen den verschiedenen Bundeslän-
dern. Sie sind zu einem bewährten Instrument der 
Agrarumweltpolitik geworden, denn mit Hilfe der Pro-
gramme konnte die Landwirtschaft für die Umweltbe-
lange sensibilisiert und durch eine gezielte Förderung 
umweltverträglicher Nutzungen und Praktiken unter-
stützt werden. Allerdings ist es in den vergangenen 20 
Jahren nicht gelungen, mit Hilfe der Agrarumweltpro-
gramme den Negativtrend der biologischen Vielfalt in 
der Agrarlandschaft aufzuhalten und umzukehren. Ein 
wesentlicher Grund liegt darin, dass die große Mehr-
zahl der geförderten Maßnahmen ökologisch nicht aus-
reichend effizient und zielorientiert war. 

Auch in der künftigen Förderperiode der EU-Agrarpoli-
tik für die Zeit von 2014/2015 bis 2020 wird es wieder in 
allen Bundesländern ländliche Entwicklungsprogram-
me geben, innerhalb derer die Agrarumweltmaßnah-
men1 (AUM) einen wesentlichen Anteil haben. Dabei 
ist es besonders wichtig, dass ein möglichst großer An-
teil der Maßnahmen sogenannte „dunkelgrüne“ AUM 
sind, die ökologisch besonders effizient sind und direk-
te positive Effekte für die Erhaltung und Förderung der 
biologischen Vielfalt haben. Denn bislang nehmen die-
se Maßnahmen nur einen unbedeutenden Anteil ein, in 
Deutschland z.B. nur rund 0,3 % der Ackerfläche und 
rund 11 % des Grünlandes.

Vor diesem Hintergrund soll die vorliegende Broschüre 
dazu dienen,

a) 	die wichtigsten dunkelgrünen Maßnahmen der Ag-
rarumwelt-Förderung zu beschreiben und bekannt 
zu machen,

b) 	die Bedeutung und den nötigen Flächenumfang dar-
zulegen,

c) 	als begleitendes Infomaterial den Austausch und die 
Kooperation mit den Landesinstitutionen und -ver-

1	 Die heutigen Agrarumweltmaßnahmen (AUM) werden in Zukunft Agrarum-
welt- und Klimaschutz-Maßnahmen heißen. Der Einfachheit halber und we-
gen der Querbezüge zu den derzeitigen Maßnahmen wird in dieser Broschüre 
weiterhin der Begriff AUM verwendet.

bänden zu befördern, um gemeinsam naturverträg-
liche und naturfördernde Agrarumweltprogramme 
auf den Weg zu bringen.

Die Broschüre fokussiert dabei nur auf die wichtigsten 
Maßnahmen, die entscheidend für die Förderung der 
biologischen Vielfalt sind. Um den politisch vereinbar-
ten Stopp des Artensterbens bis zum Jahr 2020 auch in 
der Agrarlandschaft zu erreichen, ist es dringend er-
forderlich, den Umfang dieser besonders ziel- und er-
gebnisorientierten Agrarumweltmaßnahmen deutlich 
zu erhöhen. Neben dem „Greening“ der ersten Säule 
der EU-Agrarpolitik (Direktzahlungen) hat daher die 
künftige Ausgestaltung der zweiten Säule eine zentrale 
Bedeutung für die Zukunft vielfältiger und artenreicher 
Agrarökosysteme.
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2	 Was sind „dunkelgrüne“ Agrarumweltmaß- 
nahmen? 

Der Begriff „dunkelgrüne Agrarumweltmaßnahmen“ ist 
bislang noch vielfach unbekannt. Man versteht darunter 
Agrarumweltmaßnahmen (AUM), die insbesondere das 
Schutzgut Biodiversität im Fokus haben und direkt dar-
auf ausgerichtet sind. Es handelt sich also um Maßnah-
men, mit denen direkte Effekte bei der Erhaltung und 
Förderung der Artenvielfalt erreicht werden sollen. Ein 
Beispiel hierzu ist die Förderung artenreichen Grün-
lands: Mit einer einfachen Extensivbewirtschaftung des 
Grünlandes mit max. 2 GVE/ha ist nicht unmittelbar 
die Erreichung eines artenreichen Grünlandes verbun-
den, denn zum Teil werden die Wiesen weiterhin mit 
4-5 Schnitten pro Jahr und entsprechender Düngung 
bewirtschaftet und sind daher artenarm. Im Gegensatz 
dazu gibt es dunkelgrüne Maßnahmen im Grünland, 
bei denen direkt die Artenvielfalt der Wiesen gefördert 
wird (z.B. über eine Mindestzahl vorkommender Ken-
narten) oder bestehende artenreiche Lebensraumtypen 
in ihrer Erhaltung gefördert werden (z.B. über späte 
Mahd oder Beweidung, auch großflächige Ganzjahres-
beweidung und halboffene Weidesysteme). Ein anderes 
Beispiel sind Maßnahmen zur Herbst- und Winterbe-
grünung von Ackerflächen, die vorwiegend dem Was-
ser- und Bodenschutz dienen, jedoch keinen deutlichen 

Effekt für die Biodiversität aufweisen. Zum Teil sind 
damit sogar Negativeffekte für die Artenvielfalt verbun-
den, weil die Stoppelbrache im Herbst verloren geht: so 
finden die Arten, die im Spätsommer und Herbst nach 
Nahrung suchen, wie z.B. durchziehende Vögel, der 
Feldhamster, aber auch zahlreiche Wildbienen, hier kei-
ne Nahrung mehr. 

Meist werden mit dunkelgrünen AUM auch andere 
Ressourcenschutzziele erreicht: Wasserschutz, Boden-
schutz, Erosionsschutz, Förderung einer vielfältigen 
Kulturlandschaft (Tourismus). Umgekehrt gehen von 
vielen sogenannten hellgrünen AUM keine Biodiversi-
tätseffekte aus. Deshalb stellen die dunkelgrünen AUM 
die wirkungsvolleren Maßnahmen im gesamten Res-
sourcenschutz dar (höherwertige Maßnahmen). Selbst-
verständlich gibt es ein breites Mittelfeld zwischen 
hellgrünen AUM und dunkelgrünen AUM und es gibt 
keine bundes- oder europaweit gültige Zuordnung der 
verschiedenen AUM. Die dunkelgrünen AUM werden 
durch weitere Maßnahmen wie z.B. Vernetzung, Bera-
tung und bestimmte Formen der Öffentlichkeitsarbeit 
ergänzt.
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3	 Zielperspektive und notwendiger Umfang

nicht ausreichend, denn aus wissenschaftlichen Studien 
und Praxisversuchen geht hervor, dass es eines Netzes 
von 10-15 % ökologisch wertvoller Flächen und Struk-
turen bedarf, um im Ackerland durchgreifende Effekte 
für die Gesamtbiodiversität zu erzielen. Selbstverständ-
lich zählen nicht nur Blühflächen zu den dunkelgrü-
nen AUM, sondern auch andere AUM (siehe Kap. 4.1 
bis 4.3). Die entsprechend ökologisch wirksamen Flä-
chentypen, Flächen mit dunkelgrünen AUM und öko-
logisch wertvollen Strukturen (z.B. Landschaftselemen-
te wie Hecken und Feldraine) müssen entsprechend 
aufsummiert werden. Im Grünland ist die Situation 
naturräumlich sehr unterschiedlich: In Intensivgrün-
land-Regionen soll der notwendige Anteil von ökolo-
gisch wertvollen Flächen in etwa gleich groß wie im 
Ackerland sein, in Extensivgrünland-Regionen mit 
Populationen von Arten wie Braunkehlchen oder mit 
großflächiger Ausbildung von FFH-Lebensräumen wie 
die Berg- und Flachland-Mähwiesen (FFH-Typen 6510 
und 6520) sollte der Anteil mindestens erhalten oder 
verbessert werden und kann regional im Durchschnitt 
30-50 % oder mehr betragen. 

Zur Umsetzung des notwendigen Flächenumfangs an 
dunkelgrünen AUM gibt es nicht nur eine oder zwei 
Standardmaßnahmen, die für alle Landschaften und 
Regionen passend sind, sondern in jeder Region gibt 
es verschiedene Maßnahmen, die diesem Ziel gerecht 
werden. Im Folgenden werden Steckbriefe zu den ver-
schiedenen dunkelgrünen AUM dargestellt. Für die 
Zielprogrammierung im Rahmen der Aufstellung der 
Entwicklungsprogramme Ländlicher Raum ist es ent-
scheidend, dass im Ackerland ein Umfang von 10-15 % 
gut gemanagter Ackerflächen und im Grünland bis zu 
30-50 % gut gemanagten Extensivgrünlands über ent-
sprechende AUM mittelfristig gesichert werden. Die 
Maßnahmen ihrerseits können und sollen regionsspezi-
fisch festgelegt, umgesetzt und begleitet werden. Für die 
Effektivität der Maßnahmen ist ein gutes Management 
der Flächen ebenso wichtig wie die Auswahl geeigneter 
Standorte und eine gesamtbetriebliche oder regionale 
Vernetzung der Flächen. Daher sollte eine regionale 
Koordination sowie entsprechende Aus- und Weiterbil-
dung von Beratern erfolgen und für die Landwirte eine 
gesamtbetriebliche Naturschutzberatung angeboten 
werden (siehe 4.4 und 4.5).

Das Oberziel für die Etablierung von dunkelgrüner Ag-
rarumwelt-Förderung ist die Erhaltung und Steigerung 
der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft. Kon-
kret bedeutet dies, dass insbesondere folgende Bereiche 
nachhaltig gefördert werden sollten:

−− das Vorkommen von Ackerwildkräutern, Feldvö-
geln, Kleinsäugern und anderen Tieren im Acker-
land;

−− die floristische und faunistische Vielfalt der Wiesen 
und Weiden im Grünland inklusive der entspre-
chenden Lebensgemeinschaften (Vögel, Insekten wie 
Schmetterlinge und Heuschrecken, etc.);

−− arten- und strukturreiche Wein- und Obstbau-
Kulturen (z.B. Streuobstwiesen mit ihren Lebensge-
meinschaften und Steillagenweinbau mit Trocken-
mauern);

−− Lebensraumtypen der Flora-Fauna-Habitat-Richt-
linie (FFH) wie z.B. landwirtschaftlich genutzte 
Moorflächen, Berg- und Flachland-Mähwiesen und 
Halbtrockenrasen;

−− Vorkommen von besonders seltenen Arten der 
Agrarlandschaft, z.B. Feldhamster oder Ortolan. 

Die Zielsetzung soll so ausgerichtet werden, dass die 
angesprochenen Lebensraumtypen in ausreichender 
Flächengröße erhalten, bzw. geschaffen werden und 
die langfristige Überlebensfähigkeit von Populationen 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten in der Agrar-
landschaft gesichert wird. Nur wenn ausreichend Le-
bensraum und Nahrung in einem Gebiet vorhanden 
sind, können Populationen stabil genug sein, um na-
türliche Schwankungen durch Witterungsbedingungen 
und andere Einflussfaktoren auszugleichen. Daher ist 
es entscheidend, welchen Umfang diejenigen Flächen-
typen und Agrarumweltmaßnahmen einnehmen, die 
sich als Lebensraum eignen und die Ressourcen zum 
Nahrungserwerb bereitstellen.Wenn z.B. in einem Bun-
desland rund 4.000 ha Blühflächen zur Förderung der 
Biodiversität angelegt werden, so ist das auf den ersten 
Blick sehr eindrucksvoll. Setzt man diese Fläche jedoch 
in Relation zu den vorhandenen z.B. 800.000 ha Acker-
land in einem Bundesland, so machen die Blühflächen 
nur rund 0,5 % der Ackerfläche aus. Dies ist bei weitem 
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4	 Beschreibung der dunkelgrünen  
Agrarumwelt-Förderung 

Diese Maßnahmen und insbesondere der Bereich Ver-
tragsnaturschutz sind enorm wichtig und müssen in 
den Länderprogrammen weitergeführt bzw. ausgebaut 
werden. Wegen des speziellen Charakters wurde hier 
gleichwohl auf die Darstellung verzichtet – vor allem, 
um den Blick auf die großflächig wirkenden Maßnah-
men und die breitenwirksamen Biodiversitäts-Maßnah-
men in der Landwirtschaft zu schärfen. Auch der öko-
logische Landbau wird hier nicht gesondert erwähnt, 
wenngleich er aufgrund seiner generellen Umweltleis-
tungen für dunkelgrüne AUM gut geeignet ist und als 
gesamtbetriebliche Alternative im Hinblick auf eine 
Kombination verschiedener Maßnahmen eine beson-
ders hohe Effizienz aufweist.

Weitere interessante Informationen zu diesem Themen-
feld bieten insbesondere die Publikationen von Fuchs 
& Stein-Bachinger (2008), Huber et al. (2008), Opper-
mann et al. (2006), Stein-Bachinger et al. (2010), Stif-
tung Westfälische Kulturlandschaft & Institut für Land-
schaftsökologie Universität Münster (2012).

In der Gesamtauflistung (siehe Tabelle Seite 33) sind 
auch die oben genannten, weiteren dunkelgrünen Maß-
nahmen und der Vertragsnaturschutz zu berücksichti-
gen.

Im Folgenden werden rund 20 dunkelgrüne Maßnah-
men in Steckbriefform vorgestellt. Diese Darstellung 
soll einen Überblick über die wichtigsten Maßnahmen 
vermitteln, die einen essentiellen Beitrag zur Erhaltung 
und Förderung der Biodiversität und ggf. weiterer Um-
weltziele leisten. Sie hat keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Einige dunkelgrüne Maßnahmen gibt es schon 
in einigen Bundesländern, einige weitere Maßnahmen 
wurden in den vergangenen Jahren neu entwickelt und 
sind noch nicht in die laufenden Agrarumweltprogram-
me eingegangen. In den Steckbriefen sind einige Infor-
mationen dazu zusammengestellt. 

Bei den hier dargestellten Maßnahmen handelt es sich 
großenteils um flächenhaft wirksame Agrarumwelt-
maßnahmen (AUM), z.T. aber auch um Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen (z.T. ist die Bezeichnung der Maß-
nahmen in den Bundesländern auch unterschiedlich) 
und einige weitere Maßnahmen, die flächenhaft wirken 
(z.B. Beratung und Vernetzung).

In dieser Darstellung nicht enthalten sind spezielle re-
gionsspezifische und standortspezifische Maßnahmen, 
die lokal oder regional eine sehr hohe Bedeutung ha-
ben, wie z.B. folgende Maßnahmen:

−− großflächiger Wiesenbrüterschutz 

−− Anlage/ Wiederherstellung von „Sonderbiotopen“ 
(z.B. Blänken, temporäre Kleingewässer, Kleinge-
wässer)

−− Moorrenaturierung 
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4.1  Dunkelgrüne AUM im Ackerland

Blühflächen und Blühstreifen

Kurzbeschreibung

Blühmischungen mit mindestens 10 verschiedenen blü-
henden Kräutern werden eingesät und entwickeln sich 
weitgehend ohne Eingriffe über Frühjahr und Sommer. 
Dabei gibt es

−− einjährige Bestände (Aussaat April, Umbruch im 
Herbst),

−− überjährige Bestände (Aussaat im Herbst, Umbruch 
im Folgeherbst oder Aussaat im April, Umbruch im 
Folgejahr), 

−− zweijährige Bestände und
−− mehrjährige Bestände (2-5 Jahre). 

Je nach Typ sind in den Mischungen unterschiedlich 
große Anteile von Kulturarten (z.B. Ölrettich, Buchwei-
zen) und von Wildarten (z.B. Klatschmohn) enthalten.

Ziel / Funktion

Die Blühflächen dienen einer Vielzahl von Insekten wie 
Wildbienen und Schmetterlingen sowie Feldvögeln und 
Kleinsäuger. Für viele Arten ist entscheidend, dass die 
Flächen schon im Frühjahr zur Verfügung stehen (ent-
wickelter Vegetationsbestand) und dass der Bestand 
über Winter auf der Fläche verbleibt. Einjährige Blüh-
flächen haben daher nur ein eingeschränktes Funkti-
onsspektrum, während über- und mehrjährige Bestän-
de für mehr Arten und für einen längeren Zeitraum 
ökologisch wirksam sind.

Anlage / Nutzung

Für die Aussaat ist ein gutes Saatbett wichtig, das weit-
gehend unkrautfrei ist (insbesondere keine Problemun-
kräuter). Das Saatgut sollte bezüglich der Wildarten 
ausschließlich autochthoner, d.h. regionaler Herkunft 
sein (entsprechende Zertifizierung oder Herkunft nach-
fragen) und keine Problemarten enthalten (z.B. Greis-
kräuter).

Eine Nutzung ist im Herbst möglich: Ernte eines Teils 
der Biomasse, ein Drittel bis die Hälfte der Fläche sollte 
jedoch ungeerntet auf der Fläche verbleiben.

Bedeutung / Umfang

Die Mindestbreite von Blühflächen sollte 12 m betragen. 
Die Streifen oder Flächen sollten überall in der Gemar-
kung eingestreut sein, und vorrangig auch abseits von 
Feldwegen und Straßen angelegt werden (wegen der 
Störungsempfindlichkeit von Feldvögeln und Kleinsäu-
gern). Ein Gesamtumfang von landesweit rund 3-5 %  
der Ackerflächen sollte angestrebt werden.

Weitere Hinweise

Die Saatmischungen kosten rund 70 - 500,- €/ha, zu-
sätzlich sind Bearbeitungsaufwand (Saatbettbereitung, 
Abschlegeln am Ende der Kulturzeit) sowie die Ernte-
verluste zu berechnen.

Aktuell wird die Anlage von Blühflächen je nach Typ 
und Auflagen mit 300 - 800,- €/ha vergütet.

Nähere Informationen siehe auch Kronenbitter & Op-
permann (2013).
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Lichtäcker / Getreideanbau in weiter Reihe und Drill-Lücken 

Kurzbeschreibung

Getreide wird in weiter Reihe gesät (Reihenabstand  
≥ 25 cm) oder es werden 2-3 Drillscharen geschlossen, 
es können ergänzend verschiedene Kräuterarten einge-
sät werden. Die Flächen werden ohne Pflanzenschutz-
mittel bewirtschaftet. Eine geringe Düngung kann je 
nach Standort zugelassen werden oder mittel- bis lang-
fristig wichtig sein. Die Ernte kann wie üblich erfolgen.

Ziel / Funktion

Durch die weite Reihe oder Drilllücken kommt mehr 
Licht und Wärme auf die Bodenoberfläche. Dadurch 
können sich mehr Pflanzen- und Tierarten auf dem 
Boden des Bestandes entwickeln, es profitieren Acker-
wildkräuter, bodenlebende Insekten (Laufkäfer) und 
Vögel/ Kleinsäuger. Insbesondere Vögel und Kleinsäu-
ger brauchen in Schlechtwetterphasen nahrungsreiche 
und schnell abtrocknende Vegetationsbestände.

Anlage / Nutzung

Anlage auf allen für Getreidebau geeigneten Flächen, 
nicht jedoch auf Flächen mit Vorkommen von Problem- 
unkräutern. Möglich ist das Schließen von Drillscharen, 
das versetzte Fahren oder das Ausheben der Drillma-
schine für jeweils ca. 10 m Länge (mehrfach pro ha). 
Auch eine reduzierte Saatstärke (30 bis 70 % geringer) 
wirkt sich positiv aus.

Vorteilhaft ist die ergänzende Einsaat von wenigen 
niedrigwachsenden Kräuterarten (Ausbringung z.B. 
mit Düngerstreuer im Frontanbau), die für ein Blüten-
angebot sorgen und die Flächen auch für Blütenbestäu-
ber attraktiv machen.

Bedeutung / Umfang

Die Maßnahme hat den Vorteil, eine landwirtschaftli-
che Flächennutzung mit einer ökologisch hohen Bedeu-
tung zu verbinden.
Großes Flächenpotenzial von 1-5 % der Ackerfläche.

Weitere Hinweise

Der Getreideertrag ist erheblich niedriger (Minderein-
nahmen 30 – 70 % des Ertrages), zusätzlicher Aufwand 
für Maschinenumrüstung sowie ggf. für ergänzende 
Kräutereinsaat.

Bislang keine Erfahrungen mit bestehenden AUM. Ge-
schätzte Vergütung 300 - 600 €/ha.

Informationen zur Anlage von Drilllücken auch bei 
Fuchs & Stein-Bachinger (2008).
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Ackerwildkraut-Schutzäcker

Kurzbeschreibung

Ackerwildkraut-Schutzäcker werden angelegt, indem 
an Standorten mit vorkommenden Ackerwildkraut-Be-
ständen mit seltenen Arten oder mit typischer Aus-
prägung der sogenannten Segetalflora spezielle Be-
wirtschaftungsmaßnahmen durchgeführt werden, die 
die Erhaltung der Ackerwildkrautflora sichern helfen: 
entweder wird der Boden nur umgebrochen und der 
Bestand an Ackerwildkräutern entwickelt sich von Jahr 
zu Jahr selbst, oder es erfolgt eine extensive Bewirt-
schaftung mit Getreide-Fruchtfolge ohne Düngung und 
Pflanzenschutzmittel-Einsatz.

Ziel / Funktion

Die Maßnahme ist primär auf die Erhaltung von Acker-
wildkräutern ausgelegt, daneben kommen aber auch die 
typischen Tiergemeinschaften vor; je nach Größe der 
Fläche profitieren auch Feldvögel und andere Tiere von 
diesen Flächen.

Anlage / Nutzung

Die Nutzung ordnet sich dem Erhaltungsziel unter, 
meist werden von diesen Flächen nur geringe Erträge 
geerntet (oder im Falle eines Brachejahres oder einer 
Nichtaussaat von Kulturpflanzen gibt es keinen Ertrag). 
Die Anlage und Bewirtschaftung richtet sich nach der 
Ackerwildkraut-Gemeinschaft.

Bedeutung / Umfang

In Deutschland sind der Umfang und die Bedeutung 
von Ackerwildkraut-Schutzäckern sehr unterschied-
lich, aber insgesamt sehr gering. Für die landes- und 
bundesweite Erhaltung sollte angestrebt werden, in je-
dem Landkreis mit Ackerbau mindestens 5 – 30 Acker-
wildkraut-Schutzäcker anzulegen bzw. zu erhalten, die 
Einzelflächen müssen jedoch nicht besonders groß sein 
(0,1 – 0,3 ha reichen aus, d.h. pro Landkreis 1 - 10 ha 
Fläche).

Weitere Hinweise

Auf den Flächen ist ein kompletter Ertragsausfall zu 
berechnen, zusätzlich sind Kosten für die Bewirtschaf-
tung der Flächen zu kalkulieren. Gesamtkosten ca. 500 
– 1.200 €/ha. 
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Gemanagte Flächenstilllegung („Naturschutzbrache“) und Säume

Kurzbeschreibung

In kleinteiligen Landschaften werden kleine Ackerflä-
chen (meist ungünstig geschnittene Flächen, schlechte 
Standorte, „Zwickel“, etc.) zunächst der Selbstbegrü-
nung überlassen, in großteiligen Landschaften wer-
den auf geeigneten Flächen Streifen unterschiedlicher 
Bracheflächen nebeneinander angelegt: Selbstbegrün-
te Brachfläche, Schwarzbrache zur Entwicklung von 
Ackerwildkräutern, zwei- oder mehrjährige Blüh-
streifen. Letzteres wurde bislang insbesondere in Ost-
deutschland auf großen Ackerschlägen erprobt und 
hat sich dort bewährt (am Rand der Schläge und auf 
schlaginternen Teilflächen mit andersartigen Böden).

Ziel / Funktion

Die Maßnahme ermöglicht vielen Arten (Ackerwild-
kräuter, Insekten, Vögel, Kleinsäuger) ein Vorkommen. 
die Brachflächen bereichern so das Mosaik einer Land-
schaft. In den großteiligen Landschaften entsteht das 
Mosaik durch die nebeneinander angelegten Streifen 
verschiedener Flächentypen (offene Ackerstandorte, 
eingesäte und brachliegende Flächen).

Gleichzeitig werden gezielt die ackerbaulich weniger 
wichtigen Randbereiche sowie schlaginterne Flächen 
mit geringerer ackerbaulicher Produktionseignung 
hierfür ausgewählt.

Anlage / Nutzung

Es bedarf eines gelegentlichen Pflege- oder Mulch-
schnittes sowie des Umbruchs und der Neuanlage. Nä-
heres siehe Anleitung im Handbuch Berger & Pfeffer 
(2011).

Bedeutung / Umfang

In geeigneten Regionen rund 1 – 3 % der Ackerfläche.

Weitere Hinweise

Für das gezielte Flächenmanagement siehe Berger & 
Pfeffer (2011) und Fuchs & Stein-Bachinger (2008).
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Spezielle Artenschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung

In jedem Bundesland gibt es Tier- und Pflanzenarten 
der Ackerflächen, die besonderer Schutzmaßnahmen 
bedürfen und für die das jeweilige Bundesland eine 
besondere Verantwortung trägt. Beispielhaft seien Feld-
hamster, Ortolan und Wiesenweihe genannt. Die Maß-
nahmen richten sich im Konkreten nach den jeweils zu 
schützenden und zu fördernden Arten.

Ziel / Funktion

Die Flächen dienen der Erhaltung von Populationen 
besonders bedrohter Arten. Als Nebeneffekt können 
damit oft auch weitere Arten derselben Lebensgemein-
schaft gefördert werden. 

Anlage / Nutzung

Die Anlage und Nutzung der Flächen richtet sich nach 
den jeweils zu fördernden Arten. 

Bedeutung / Umfang

Wichtig für die Programmierung dieser Maßnahmen 
ist, den Populationsstatus der bedrohten Arten in der 
jeweiligen Landesverordnung abzuschätzen und ent-
sprechend für die relevanten Arten den Umfang an 
Maßnahmenflächen zusammenzustellen. 

Weitere Hinweise

Hinsichtlich der Förderung kann es sich aus Landes-
sicht mitunter als günstiger erweisen, bestimmte Arten-
schutzmaßnahmen ausschließlich aus Landesmitteln zu 
finanzieren, da zielgenauer Schutz und Pflege oftmals 
nicht in die 5-jährigen Vertragsmuster passt. Dies be-
trifft z.B. den Nesterschutz der Wiesenweihe (jahrweise 
nur spezielle Teilbereiche) oder das gezielte Pflegema-
nagement bei der Neuanlage von autochthonen Grün-
land-Ansaaten.
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Anbau seltener Kultursorten

Kurzbeschreibung

Seltene Kultursorten von Getreide und anderen Kul-
turarten sind ein Teil der kulturellen Biodiversität eines 
Landes. Bedrohte Kultursorten sind z.B. die Getreide-
arten Emmer und Einkorn. Mit der Erhaltung dieser 
Kultursorten geht gleichzeitig die Erhaltung der spezi-
ellen Lebensgemeinschaften einher, so z.B. beim Anbau 
von Emmer und Einkorn die Ackerwildkrautflora und 
die entsprechenden Tiergemeinschaften (bedingt durch 
die meist lichte Struktur dieser Getreidebestände) oder 
beim Obstbau die Erhaltung und Förderung der ent-
sprechenden Lebensgemeinschaften der Streuobstbe-
stände. 

Ziel / Funktion

Ziel ist die Sicherung der bedrohten genetischen Res-
sourcen und die Erhaltung der damit assoziierten Pflan-
zenbestände und Lebensgemeinschaften (Ackerbiozö-
nosen und Streuobstbiozönosen).

Anlage / Nutzung

Die Anlage der Bestände erfolgt praxisüblich und mit 
der Auflage, in diesen Flächen auf chemischen Pflan-
zenschutz zu verzichten und bei der Düngung nur eine 
organische Düngung zuzulassen. 

Bedeutung / Umfang

Im Streuobstbau gibt es in fast allen Bundesländern 
entsprechende größere oder kleinere Erhaltungspro-
gramme, nicht jedoch explizit für die Vielzahl der spe-
ziellen Sorten. Der Schutz und die Kultivierung der Sor-
ten sollten jedoch in die Breite getragen werden (und 
nicht nur wenigen Sortengärten überlassen bleiben). Im 
Ackerbau gibt es ein Programm des Landes Branden-
burg mit einer Liste der besonders zu fördernden und 
seltenen Kultursorten (ein solches Programm fehlt bis-
lang in anderen Bundesländern).

Weitere Hinweise

Kalkulation je nach anzubauender Kultursorte unter-
schiedlich.
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Langfristige Ackerumwandlung (in Extensivgrünland) 

Kurzbeschreibung

Es gibt heute noch viele Ackerflächen, die auf Moor- 
oder Anmoorböden, in Überschwemmungsgebieten, 
entlang von Fließgewässern oder in anderen ökologisch 
sensiblen Bereichen liegen. Diese nicht standortge-
rechte Ackernutzung sollte durch langfristige Verträge 
in eine standortgerechte extensive Grünlandnutzung 
überführt werden. Dies dient zugleich dem Klima-, 
Wasser- und Bodenschutz sowie dem Biotopschutz und 
dem Biotopverbund (durchgängige Auen, Fluss- und 
Moorniederungen). 

Ziel / Funktion

Ziel ist die Verringerung der ökologisch schädlichen 
Emissionen in Wasser und Luft (Emissionen von klima-
relevanten Gasen und Stickstoffmineralisation) sowie 
die ökologische Aufwertung von ökologisch sensiblen 
Flächen durch Verringerung der Einträge von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln sowie die Förderung des 
Biotopverbunds und des Natura-2000-Netzes.

Anlage / Nutzung

Ausschluss der ackerbaulichen Nutzung und Anlage 
von Extensivgrünland mit einer autochthonen Ansaat, 
Bewirtschaftung ohne Düngung und Pflanzenschutz-
mittel in Form einer Beweidung (max. 1 GVE/ha, Wei-
depflege nach Absprache) oder Mahd ab dem 1.7. (ggf. 
auch mit Sukzession von Teilbereichen).

Bedeutung / Umfang

Die Flächenkulisse umfasst organische Böden, Über-
schwemmungsbereiche von Flüssen (HQ 100 = ausge-
wiesene Überschwemmungsbereiche für 100-jährige 
Hochwasser) und Randbereiche von Fließgewässern 
und Seen mit einer Mindestbreite von 10 m. Diese Flä-
chenkulisse wird auf ca. 250.000 ha = 2 % der Ackerflä-
che in Deutschland geschätzt (DVL 2013).

Weitere Hinweise

Eine Vertragslaufzeit von bis zu 20 Jahren ist nach 
GAK-Rahmenplan möglich; in Niedermoorbereichen 
sind durchaus Flächengrößen von bis über 40 ha anzu-
streben. Ein Fördersatz von 1.000 €/ha ist möglich. 

Weitere Hinweise siehe DVL (2013).
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Naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Kleegras, Luzerne 

ben, d.h. entweder erster Schnitt frühestens Anfang 
Juni und/oder Mahdintervall nach 1. Schnitt mind. 
7 Wochen;

−− Hochschnitt mit mind. 10-14 cm Schnitthöhe (wich-
tig für die Schonung von Deckung suchenden Tieren 
wie Amphibien, Jungvögeln und Feldhasen sowie 
der Eiablageplätze von Schmetterlingen;

−− Belassung von ungemähten Vogel- und /oder Falter-
streifen - erstere sollen mind. 10 m Breite aufweisen 
und 1-2 Winter ungemäht bleiben, zweitere sollen 
sukzessive bei den Mahdvorgängen belassen werden 
und über einen Winter und ein Frühjahr auf der Flä-
che verbleiben.

Nähere Informationen hierzu siehe Fuchs & Stein-Ba-
chinger (2008). 

Bedeutung / Umfang

Eine naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Klee-
gras, Luzerne und Rotklee kann prinzipiell in allen 
derartigen Kulturen erfolgen. Im Hinblick auf das 
Greening, das u.a. die Anrechnung solcher Legumino-
sen-Kulturen als ökologische Vorrangflächen vorsieht, 
könnte hier ein enormes Potential für die Umsetzung in 
den Ackerflächen gegeben sein.

Weitere Hinweise

Mahdverzögerung, Hochschnitt und die Belassung von 
ungemähten Streifen bedeuten Ertragsverzicht für die 
Landwirte. Dieser Ertragsverzicht und der Zusatzauf-
wand für die spezielle Bewirtschaftung der Flächen 
müssen adäquat honoriert werden.

Weitere Hinweise hierzu siehe Fuchs & Stein-Bachinger 
(2008) und Stein-Bachinger et al. (2010).

und Rotklee

Kurzbeschreibung

Der Anbau von Kleegras, Luzerne und Rotklee ist in 
den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen, weil 
diese Leguminosen-Kulturen nicht so hohe Erträge 
bringen wie andere Futterpflanzen (Mais) und aus phy-
tosanitären Gründen nicht mehr so essentielles Frucht-
folgeglied sind wie in früheren Jahren. Ihr Anbau hat 
aber neben der Futterproduktion zugleich hohe Bedeu-
tung für den Bodenschutz (Humusbildung), für eine 
natürliche Stickstoffversorgung und für die Eiweißver-
sorgung aus heimischer Produktion. Bei entsprechend 
extensiver, naturschutzgerechter Bewirtschaftung kann 
der Anbau dieser Leguminosen-Kulturen insbesondere 
für Feldtiere wie Feldlerche, Grauammer und Feldhase 
(und wo er noch vorkommt für den Feldhamster) gut 
geeignete Habitate darstellen. Es gibt jedoch zahlreiche 
Übergänge zu intensivem Kleegrasanbau, sodass es sehr 
von der Art und Weise der Bewirtschaftung abhängt, ob 
der Leguminosenanbau als „dunkelgrüne“ AUM gewer-
tet werden kann oder nicht. Daher ist der Kleegrasanbau 
nicht per se „dunkelgrün“, wohl aber, wenn die Exten-
sivbewirtschaftung als Vertragsnaturschutz-Maßnahme 
oder entsprechende AUM entsprechend abgesichert ist 
(siehe auch Tabelle auf Seite 33). Voraussichtlich wird 
der Leguminosenanbau auch als Greening-Maßnahme 
anerkannt werden, sollte dann aber zur Sicherstellung 
der naturschutzgerechten Bewirtschaftung weiterge-
hend mit den entsprechenden Rahmenbedingungen 
gefördert werden.

Ziel / Funktion

Ziel der extensiven, naturschutzgerechten Bewirtschaf-
tung von Leguminosen-Kulturen ist die Schaffung von 
Lebensräumen hoher Qualität für typische Feldtiere wie 
Feldlerche, Grauammer und Feldhase. Daneben liegt 
seine Bedeutung in den hiermit zu erreichenden Bo-
den- und Klimaschutzaspekten.

Anlage / Nutzung

Wichtige Rahmenbedingungen für eine naturschutz-
gerechte Bewirtschaftung von Leguminosen-Kulturen 
sind folgende:

−− ein verzögerter Schnitt des Aufwuchses, sodass den 
Vögeln mindestens 7 - 8 Wochen Mahdintervall blei-
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4.2  Dunkelgrüne AUM im Grünland

Extensivbewirtschaftung von Wiesen (und Weiden)

tenzial erfolgt die Nutzung 2-3 Mal pro Jahr mit einem 
frühesten Schnittzeitpunkt in der Regel ab Anfang bis 
Mitte Juni, die extensivsten Formen werden nur alle 
zwei Jahre gemäht (oftmals Wechsel von Teilflächen mit 
jährlicher Mahd).

Bedeutung / Umfang

Extensivgrünlandprogramme gibt es in allen Bundes-
ländern; hier ist jedoch zu unterscheiden zwischen Pro-
grammen, die de facto eine extensive Bewirtschaftung 
darstellen (mit spätem ersten Schnitt und stark redu-
zierter Düngung) oder ob es sich um eine Definition des 
Grünlands nach Viehbesatzdichte handelt (z.B. 1,8 GV/
ha). Letztere bedingen nicht zwangsläufig eine extensive 
Bewirtschaftung der Einzelfläche, sondern werden nur 
als betrieblicher Gesamtvertrag unter Extensivbewirt-
schaftung geführt, ohne dass sie im Ergebnis zur Förde-
rung der Artenvielfalt beitragen.

Weitere Hinweise

Die Vergütung ist sinnvoll in der Größenordnung von 
400-500 €/ha. Weitere standortspezifische Auflagen 
(z.B. Handmahd, Nassbewirtschaftung) müssen ggf. zu-
sätzlich entgolten werden. 

Kurzbeschreibung

Extensivgrünland wird je nach Standort zwischen ein-
mal und dreimal pro Jahr gemäht und/oder beweidet, 
nicht mit Pflanzenschutz behandelt, allenfalls geringfü-
gig gedüngt und es findet keine Grünlanderneuerung 
statt (z.B. durch Über- oder Aufsaat, Bandfrässaat oder 
komplette Neuansaat).  

Ziel / Funktion

Mit der Bewirtschaftung von Extensivgrünland werden 
die Lebensgemeinschaften der artenreichen Wiesen 
und Weiden bzw. der seltenen oder bedrohten Pflanzen-
gemeinschaften des Grünlandes erhalten, insbesondere 
die Vielzahl der hier vorkommenden Pflanzenarten 
und der darauf angewiesenen Tierarten (z.B. Schmet-
terlinge, Wildbienen, Heuschrecken). In Abhängigkeit 
von der Größe und dem Umfeld des Extensivgrünlands 
profitieren auch die Feldvögel von der Bewirtschaftung, 
indem sie ein größeres und vielfältigeres Nahrungsan-
gebot zur Verfügung haben (z.B. der Neuntöter, der hier 
Nahrung findet). 

Anlage / Nutzung

Die Nutzung der Flächen erfolgt je nach Aufwuchs des 
Standorts. Bei hohem standortgegebenen Nährstoffpo-
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Artenreiches Grünland

Kurzbeschreibung

Mit der Maßnahme „Artenreiches Grünland“ werden 
Bestände mit vorhandener Mindestartenvielfalt geför-
dert und dabei die Bewirtschaftung weitgehend dem 
Wissen und der Erfahrung der beteiligten Landwirte 
überlassen. Die Vergütung erfolgt erfolgsbezogen bzw. 
ergebnisorientiert und sollte gestaffelt werden für das 
Vorhandensein von mindestens 4, 6 oder 8 Kennarten 
aus einer vorgegebenen Pflanzenliste für typische ar-
tenreiche Mähwiesen. Die Landwirte können ihrerseits 
selbst am besten abschätzen, wie sich in jedem Jahr die 
Vegetation und der Aufwuchs entwickeln und wann 
der beste Zeitpunkt für die Nutzung dieser Flächen ist, 
um die vorhandene Artenvielfalt zu erhalten (oftmals 
Weiterführung der traditionellen Bewirtschaftung mit 
meist 2-3 Schnitten pro Jahr auf wüchsigen Standorten 
und 1-2 Schnitten pro Jahr auf mageren bzw. schwach-
wüchsigen Standorten). Eine gelegentlich leichte Dün-
gung mit Festmist oder fein dosierter mineralischer 
Düngung kann auch zur Erhaltung der Vielfalt wichtig 
sein. 

Ziel / Funktion

Das artenreiche Grünland dient der Erhaltung der viel-
fältigen Pflanzenzusammensetzung dieser Wiesen. Mit 
den Pflanzen werden die entsprechenden Tiergemein-
schaften gefördert (Schmetterlinge, Heuschrecken).

Anlage / Nutzung

Wo eine Mindestartenvielfalt vorhanden ist, gilt es, die 
Bestände zu erhalten (in möglichst großem Umfang). 
Wenn die Pflanzenbestände nicht mehr artenreich sind, 
der Standort sich aber für einen artenreichen Bestand 
anbietet (so z.B. südexponierte Lage auf flachgründi-
gem Boden) sollte eine Neuanlage von artenreichem 
Grünland erwogen werden (näheres siehe Ansaat ar-
tenarmer Flächen). 

Bedeutung / Umfang

Der Umfang artenreichem Grünlands beträgt nach Un-
tersuchungen des Bundesamtes für Naturschutz bun-
desweit im Durchschnitt 13 % der Grünlandflächen. 
Regional kann der Flächenanteil erheblich abweichen; 
so gibt es z.B. in Baden-Württemberg Landkreise mit 
einem Anteil von über 40 % artenreichen Grünlands. 
Für eine Erhaltung und Förderung der artenreichen 
Flächen und ihrer Lebensgemeinschaften ist je nach 
Bundesland eine Förderung im Umfang von 25 – 30 % 
des Grünlands notwendig.

Weitere Hinweise

Die Vergütung erfolgt gestaffelt nach mindestens 4,  
6 oder 8 Kennarten in der Spanne von 300-500 €/ha.
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Extensivbeweidung und großflächige halboffene Weidesysteme

Kurzbeschreibung

Neben einer extensiven Mähwiesen-Bewirtschaftung 
und/oder allgemeinen Extensivgrünland-Programmen 
gibt es oftmals zusätzlich Programme für eine exten-
sive Beweidung von Grünland oder Maßnahmen zur 
Schaffung von halboffenen Weidelandschaften. Damit 
wird insbesondere die Viehhaltung in diesen Bereichen 
gefördert. Aus Naturschutzsicht wichtig ist dabei, dass 
hinsichtlich der Beweidungsintensität Grenzen gesetzt 
sind und ein kleinteiliges Flächenmosaik mit Bereichen 
mit partieller Unterbeweidung und Stellen mit klein-
flächiger Überbeweidung und Gehölzverbiss entsteht. 
Bei halboffenen Weidesystemen findet in der Regel eine 
Ganzjahresbeweidung statt. Diese großflächige Exten-
sivbeweidung bietet zusätzliche Chancen für naturnahe, 
großflächige Biotopverbundsysteme.

Ziel / Funktion

Mit der Extensivbeweidung sollen dynamische Grün-
landgesellschaften gefördert werden, die neben der bo-
tanischen Artenvielfalt gleichzeitig auch einer Vielzahl 
von Tieren Lebensraum bieten. Ferner sind Maßnah-
men zur Extensivbeweidung oftmals die einzigen prakti-
kablen Nutzungsmöglichkeiten für die Bewirtschaftung 
von Steilhängen und/oder isolierten Grünlandflächen. 
Ziel ist die Erhaltung der Grünland-Biozönosen (oft-
mals arten- und strukturreiche Vegetationsbestände).

Anlage / Nutzung

Die Beweidungsdichte richtet sich nach den Standortge-
gebenheiten und schwankt zwischen 0,3 und 1,4 GVE/
ha, bei ganzjähriger großflächiger Beweidung zwischen 
0,2 bis max. 0,8 GVE/ha. Neben der Durchführung 
der Beweidung muss auf ausreichende Ruhezeiten der 
Vegetation sowie ggf. die Belassung und Förderung von 
Strukturelementen (Gebüsche) geachtet werden, ferner 
auf eine adäquate Weidepflege (Schröpfschnitte und 
Pflegeschnitte der Geilstellen innerhalb der Weide). Im 
Gegensatz zur klassischen Extensivbeweidung wird bei 
der gezielten Förderung von halboffenen Weidesyste-
men auf Weidepflege verzichtet. 

Bedeutung / Umfang

Extensivbeweidung gibt es in vielen Regionen Deutsch-
lands. Ein Gesamtumfang von rund 30 % der Grün-
landfläche eines Landes ist notwendig, um regions- 
oder landesweit einen Verband von Extensivgrünland 
zu erreichen und Wiesenbrütern die Lebensgrundlage 
zu sichern (z.B. Braunkehlchen). Allein das Potential 
der ganzjährigen extensiven Standweide mit Rindern 
und Pferden wird in Deutschland auf rund 500.000 ha 
(= ca. 10 % der Grünlandfläche) beziffert (DVL 2013).

Weitere Hinweise

Nähere Informationen siehe DVL (2013) und Metzner 
et al. (2010).
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Saumstreifen

Kurzbeschreibung

In vielen Agrarlandschaften werden zur Blütezeit des 
Grünlandes oftmals nahezu 100 % der Flächen in-
nerhalb von wenigen Tagen komplett gemäht und 
abgeräumt (Silagebereitung im Mai). Damit wird 
zahlreichen Tier- und Pflanzenarten plötzlich die Le-
bensgrundlage entzogen. Mit Saumstreifen von später 
gemähten Grünlandflächen (Streifenbreite mind. 3-5 
m) können zumindest einige Arten einen kleinen Rück-
zugsraum in der Agrarlandschaft besiedeln und dort bis 
zum Wiederaufwuchs der Grünlandflächen überleben.

Ziel / Funktion

Die Saumstreifen können ein Netz an Rückzugsräumen 
zur Zeit der Wiesenmahd bilden.

Anlage / Nutzung

Die Saumstreifen sollten am Rand von Parzellen und 
bei großen Grünlandparzellen von über 50 m Breite 
auch im Abstand von 30-60m quer durch die Parzellen 
belassen werden. Insgesamt soll ein Anteil von rund 5% 
später gemähter Flächen im Grünland verbleiben. Der 
Aufwuchs dieser ungemähten Streifen oder Flächen 
kann mit der zweiten Mahd des Grünlandes wieder ge-
mäht und durch Mischung mit dem übrigen Aufwuchs 
einer Verfütterung zugeführt werden.

Bedeutung / Umfang

Saumstreifen sollten 5  % des Intensivgrünlandes aus-
machen und so das Flächensystem des Extensivgrün-
landes ergänzen. 
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Naturverträgliche Mähtechnik

Kurzbeschreibung

Die praxisüblichen Rotations-Mähwerke (Kreiselmä-
her, Trommelmäher, Scheibenmäher) verursachen eine 
hohe Schädigungsrate bei vielen Tierarten, die sich im 
Grünland aufhalten. Nachgewiesen sind hohe Verlus-
traten bei Amphibien, Heuschrecken, Bienen und an-
deren Insekten. Weitaus naturverträglicher sind moder-
ne Doppelmesser-Mähgeräte, die zudem ein geringeres 
Gewicht haben und weniger Energiebedarf zum An-
trieb benötigen.

Ziel / Funktion

Mit der naturverträglichen Mähtechnik werden die 
Tiere des Extensivgrünlandes geschont, die Maßnahme 
trägt zur Erhaltung von Populationen bei. Ferner wird 
die Grasnarbe geschont und weniger Energie verbraucht. 
Diese Maßnahme ist „nur“ eine Ergänzungsmaßnahme 
zur grundlegenden Extensivbewirtschaftung (keine / 
geringe Düngung, geringe Schnitthäufigkeit oder spä-
ter erster Schnitt), um zusätzlich eine faunaschonende 
Mahd sicherzustellen.

Anlage / Nutzung

Der Einsatz naturverträglicher Mähtechnik ist insbe-
sondere in Gebieten mit einer vielfältigen Tiergemein-
schaft wichtig – so insbesondere in Feuchtgrünland-Ge-
bieten (Schutz der Amphibienfauna) und in Gebieten 
mit artenreichen Extensivwiesen (feuchte, frische und 
trockene Wiesen).  

Bedeutung / Umfang

Je nach Umfang des regions- bzw. landesspezifischen 
Extensivgrünlandes kann die Bedeutung unterschied-
lich sein. Insbesondere in Natura-2000-Gebieten und 
vergleichbaren Lebensraumtypen ist es geboten, diese 
Maßnahme anzubieten.

Weitere Hinweise

Die naturverträgliche Mähtechnik (Doppelmes-
ser-Mähbalken) ist in der Anschaffung meist nicht teu-
rer als Kreiselmähwerke, sie hat jedoch einen wesentlich 
höheren Wartungsaufwand (für das Schleifen der Dop-
pelmesser) und ist empfindlicher beim Einsatz (langsa-
meres Fahren, geringere Flächenleistung bei der Mahd). 
Dies resultiert in höheren Kosten für den Landwirt in 
der Höhe von rund 100 €/ha.



Weiterentwicklung der AgrarumweltmaSSnahmen

21

Festmistwirtschaft und andere Zusatzmodule Extensivgrünland

Ziel / Funktion

Die Festmistdüngung fördert die vielfältigen Biozöno-
sen. Diese Maßnahme ist ebenfalls  „nur“ eine Ergän-
zungsmaßnahme zur grundlegenden Extensivbewirt-
schaftung (geringe Düngung, geringe Schnitthäufigkeit 
oder später erster Schnitt), um zusätzlich positive Effek-
te der Bewirtschaftung zu erzielen.

Anlage / Nutzung

Für Landwirte ist der Einsatz von Festmist eine gene-
relle Frage der Stalltechnik, die Förderung von Festmis-
tausbringung sollte daher gesamtbetrieblich erfolgen 
(bezogen auf die Gesamtgrünlandfläche und/oder die 
Anzahl der Großvieheinheiten im Betrieb).

Bedeutung / Umfang

Der Einsatz von Festmist in der Landwirtschaft ist stark 
zurückgegangen. Mit dem Angebot einer dunkelgrünen 
Agrarumweltmaßnahme „Festmistwirtschaft“ soll die 
Anwendung von Festmistdüngung gefördert werden.

Kurzbeschreibung

Der Einsatz von Festmist zur Düngung im Extensiv-
grünland fördert den Kräuterreichtum der Wiesen und 
die dort vorkommende Insektenvielfalt. Durch die lang-
same Nährstofffreisetzung ist eine langsame Düngungs-
wirkung gegeben und bei geringer Dosierung werden 
die empfindlichen Pflanzen nicht geschädigt. Eine mo-
derne Breitstreutechnik ermöglicht eine gleichmäßige 
und feine Dosierung in der Fläche. Im Gegensatz zur 
Gülletechnik wirkt der Einsatz von Festmist nicht ver-
ätzend auf die Pflanzen.

Weitere Zusatzmodule bei der Bewirtschaftung von Ex-
tensivgrünland können die Verwendung von Spezial-
maschinen, die Honorierung einer Kleinflächenbewirt-
schaftung oder die Steillagenbewirtschaftung sein. Mit 
der Festmistwirtschaft wird hier ein wenig bekanntes, 
aber durchaus breitenwirksames Modul hervorgeho-
ben.
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4.3  Dunkelgrüne AUM im Obst- und Weinbau

Streuobstwiesen – Bewirtschaftung/-pflege

Kurzbeschreibung

Streuobstwiesen stellen einen sehr artenreichen Lebens-
raum in unserer Kulturlandschaft dar. Die Streuobstwie-
sen-Bewirtschaftung erfordert jedoch eine sorgfältige 
Pflege des Baumbestandes, und auch die Bewirtschaf-
tung der Wiesen und des Unterwuchses ist aufwändiger. 
Daher bedarf die Streuobstwiesen-Bewirtschaftung und 
-pflege einer Unterstützung.

Ziel / Funktion

Mit der Förderung einer Streuobstwiesenbewirtschaf-
tung und -pflege werden die artenreichen Lebensge-
meinschaften und das prägende Landschaftsbild der 
Streuobstwiesen erhalten.

Anlage / Nutzung

Streuobstwiesen sollen zwei- bis dreimal pro Jahr ge-
mäht oder extensiv beweidet werden. Bei Beweidung ist 
darauf zu achten, dass die Stämme der Bäume vor Ver-
biss geschützt werden. Der Baumbestand selbst bedarf 
einer regelmäßigen Pflege/ eines Baumschnittes, der 
ggf. separat zu vergüten ist. 

Neben der Erhaltung vorhandener Streuobstbestän-
de soll auch die Nachpflanzung und/oder Neuanlage 
von Streuobstbeständen gefördert werden. Wichtig ist 
hierbei die Verwendung einheimischer, ggf. regional-
typischer Streuobstsorten. Eine gelegentliche Düngung 
der Baumscheiben der Streuobstbestände ist wichtig, 
um die Vitalität des Baumbestandes zu erhalten oder zu 
fördern.

Bedeutung / Umfang

Je nach Region und Bundesland ist der Umfang der 
Streuobstwiesen sehr unterschiedlich. 

Weitere Hinweise

Je nach Anzahl der Bäumen ist für Mahd/Beweidung 
und den regelmäßigen Baumschnitt sowie Nachpflan-
zungen eine Vergütung von 300-500 €/ha notwendig.
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Steillagenweinbau

Kurzbeschreibung

In einigen Weinbaugebieten Deutschlands gibt es 
den sogenannten Steillagenweinbau, der teilweise auf 
schmalen Terrassen, teils aber auch auf steil geneigten 
Hängen ohne Terrassierung erfolgt; teilweise liegen die 
Weinberge auch brach. Diese meist mehr oder weniger 
südexponierten Weinberglagen weisen eine sehr vielfäl-
tige Tier- und Pflanzenwelt auf, denn die Südlage und 
die extremen Standortbedingungen begünstigen das 
Vorkommen seltener Arten.

Ziel / Funktion

Eine Bewirtschaftung der Weinbau-Steillagen bzw. eine 
Pflege der Weinbergbrachen (bzw. Wiederaufnahme 
der Nutzung der aufgelassenen Weinbergflächen) ist 
wichtig, um die besondere Weinbergflora und -fauna zu 
erhalten.

Anlage / Nutzung

Je nach Standort sind unterschiedliche Maßnahmen 
wichtig: zum einen die Erhaltung und Pflege der Wein-
bergterrassen und -mauern, zum anderen die fortlau-
fende Bewirtschaftung der steilen und/oder kleinen 
Weinbergflächen, die sich wirtschaftlich nicht selbst 
tragen. Zusätzlich zur Erhaltung der Weinbergflächen 
kann ggf. die Anlage von Landschaftselementen wie z.B. 
die Pflanzung von Weinbergpfirsichen oder anderen 
landschaftsprägenden Obstbäumen gefördert werden.

Bedeutung / Umfang

Je nach Bundesland unterschiedlich.

Weitere Hinweise

Eine Vergütung von 300-500 €/ha ist erforderlich. Eine 
ggf. erforderliche Sanierung einsturzgefährdeter histo-
rischer Trockenmauern muss gesondert gefördert wer-
den.
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Artenreiche Rebgassenbegrünung

Kurzbeschreibung

In den letzten Jahren ist der größte Teil der Weinberg-
flächen Deutschlands begrünt worden, d.h. in den Reb-
gassen wachsen meist dichte Gras- oder Rasenflächen. 
Diese Rasenflächen sind meist artenarm und werden 
oftmals 5-10 Mal im Jahr gemulcht. Es zeigt sich je-
doch, dass es durchaus andere Möglichkeiten einer 
Rebgassenbewirtschaftung gibt, bei der eine artenreiche 
Begrünungsmischung eingesät und die weniger häufig 
gemäht wird. Diese artenreiche Begrünung fördert zu-
gleich die Insektenvielfalt im Weinberg und kann ggf. 
die biologische Schädlingsbekämpfung unterstützen.

Ziel / Funktion

Entwicklung artenreicher Weinberg-Lebensgemein-
schaften durch Anlage von artenreicher Begrünung und 
alternierende Nutzung der Rebgassen.

Anlage / Nutzung

Es wird eine artenreiche Begrünungsmischung aus-
gebracht (siehe unten stehender Link). Die Rebgassen 
werden abwechselnd gemäht (jede zweite Gasse wech-
selnd). Insgesamt werden die Flächen nur 2-3 Mal im 
Jahr gemäht. Von Zeit zu Zeit muss eine Erneuerung 
dieser Ansaaten erfolgen.

Bedeutung / Umfang

Prinzipiell lässt sich eine solche artenreiche Begrünung 
auf allen Rebflächen einer Weinbauregion ansäen. 

Weitere Hinweise

NABU (2010): Broschüre Kultur Natur blüht, Hand-
lungsanleitung für artenreiche Weinberge, auch als 
Download unter:  
http://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/cont-
ent/badenwuerttemberg/kultur-natur-handlungsanlei-
tungen-internet-version-m__rz2010.pdf

http://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/content/badenwuerttemberg/kultur-natur-handlungsanleitungen-internet-version-m__rz2010.pdf
http://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/content/badenwuerttemberg/kultur-natur-handlungsanleitungen-internet-version-m__rz2010.pdf
http://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/content/badenwuerttemberg/kultur-natur-handlungsanleitungen-internet-version-m__rz2010.pdf
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4.4  Weitere dunkelgrüne Maßnahmen im Gesamtbetrieb

Weitere Flächen- oder Einzelmaßnahmen

Im Folgenden werden einige weitere Maßnahmen kurz 
genannt, die von besonderer Bedeutung sind oder sein 
können.

Vertragsnaturschutz 

Die Vielzahl der Vertragsnaturschutzmaßnahmen kann 
in dieser Zusammenstellung nicht aufgelistet werden. 
Sie haben eine immense Bedeutung zur Erhaltung und 
Förderung der Biodiversität und können in einigen Ge-
genden auch flächenmäßig größeren Umfang einneh-
men wie z.B. eine extensive Schafbeweidung von Ma-
gerrasen und Magerwiesen. Sie sind in der Tabelle am 
Ende dieser Broschüre mit zu bilanzieren. 

Randstreifen-Management 

Ziel eines speziellen Randstreifen-Managements ist 
die Nutzung von Synergieeffekten von vorhandenen 
Biotopen und Strukturen, wie z.B. Gewässerränder, 
Hecken, Feldraine. Durch eine entsprechende Exten-
sivbewirtschaftung der Randflächen können sowohl im 
Grünland als auch im Ackerland sehr positive Effekte 
ausgelöst werden. Hierzu ist insbesondere ein betrieb-
liches Vernetzungs- und Beratungskonzept hilfreich. 
Auch können sich positive arbeitswirtschaftliche Ef-

fekte für die Landwirte ergeben wie z.B. durch Anla-
ge von Blüh-, Saum- oder Randstreifen auf ungünstig 
geschnittenen Parzellen, und dies kann durchaus zur 
Erbringung der erforderlichen Greening-Maßnahmen 
dienen. Die entsprechenden Maßnahmen müssen regi-
onalspezifisch umgesetzt werden.

Nähere Informationen siehe Fuchs & Stein-Bachinger 
(2008), Huber et al. (2008) und IFAB, ZALF, & HFR 
(2012).

Heckenpflege  

Hecken, gebüschbewachsene Feldraine und Knicks sind 
für viele Agrarlandschaften charakteristisch. Damit die 
Gehölze nicht überaltern und von innen verkahlen, 
sollte von Zeit zu Zeit eine Heckenpflege erfolgen. Ziel 
ist eine sukzessive und abschnittsweise Verjüngung der 
Strukturen, wobei einzelne ältere Bereiche und Groß-
bäume durchaus erhalten bleiben sollen.

Nähere Informationen siehe Fuchs & Stein-Bachinger 
(2008). 

Extensive Teichwirtschaft

Von reginonaler Bedeutung, in den betreffenden Regi-
onen jedoch aus Sicht der Biodiversitätsförderung sehr 
elementar ist die extensive Teichwirtschaft. Hierzu gibt 
es z.B. in Bayern entsprechende Programme. 
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Gesamtbetriebliche Naturschutzberatung für landwirtschaftliche
Betriebe

Kurzbeschreibung

Eine gesamtbetriebliche Naturschutzberatung dient der 
Erkennung und Förderung von Besonderheiten der 
Biodiversität eines Betriebes und darauf abgestimmte 
Empfehlungen zur ökologischen Aufwertung mit (und 
ohne) entsprechende Agrarumweltmaßnahmen. Durch 
Vermittlung des Wissens an die Landwirte werden sie 
geschult, die Biodiversitätsbelange bei der Bewirtschaf-
tung zu berücksichtigen. So z.B. die Belassung von 
schmalen Saumstreifen entlang von Hecken, Gräben 
und Waldrändern oder die abschnittsweise Pflege von 
Hecken und Gräben. Wichtig ist insbesondere auch, 
dem Landwirt Vorschläge zu machen, auf welchen Flä-
chen sich die Durchführung von speziellen AUM lohnt 
und wo welche Typen von ökologischen Vorrangflä-
chen angelegt werden sollen. 

Ziel / Funktion

Das Wissen um die naturschutzfachliche Wertigkeit 
und die Möglichkeiten des eigenen Betriebs fördert 
beim Landwirt das Verständnis und die Umsetzungs-
bereitschaft für Naturschutzmaßnahmen im Betrieb. Im 
Idealfall ist der Betrieb in einen Biotopverbund einge-
bunden und es findet eine gesamtbetriebliche Vernet-
zung auch mit den Nachbarbetrieben statt.

Anlage / Nutzung

Der/die Biodiversitätsberater/in kommt für 1-2 Tage 
auf den Betrieb und bespricht vor Ort die Möglichkei-
ten des Betriebs (ggf. ein Tag für die Bestandsaufnahme 
und das Erstgespräch und ein zweiter Tag für die Um-
setzung bzw. die Nachbesprechung der durchzuführen-
den möglichen Maßnahmen).

Bedeutung / Umfang

Eine Naturschutzberatung für Landwirte kann gene-
rell allen Betrieben eines Landes angeboten werden. 
Bei einer Priorisierung bietet es sich an, die Maßnah-
me zunächst in den ökologischen Hotspots anzubieten, 
z.B. im Umfeld von Natura-2000-Gebieten oder Natur-
schutzgebieten.

Weitere Hinweise

Für den Landwirt bedeutet die Teilnahme einen zusätz-
lichen Arbeitsaufwand von 1-2 Tagen pro Jahr, die er für 
die Beratung und die Umsetzung aufwendet. Für den/
die Berater/in ist der Aufwand mit 2-3 Tage zu beziffern 
(1-2 Tage auf dem Betrieb und ein weiterer Tag für die 
Vor- und Nachbereitung). Dies gilt für Betriebe bis ca. 
200 ha Größe, bei größeren Betrieben ist ggf. auch ein 
größerer Aufwand zu kalkulieren.
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Gesamtbetriebliche und überbetriebliche Vernetzung

Anlage / Nutzung

Grundlage für einen gesamtbetrieblichen Biotopver-
bund ist eine Analyse der Standorte und des Gemein-
degebietes sowie die Einbindung der Maßnahmen in 
ein naturräumliches Konzept. Ferner ist eine Aus- und 
Fortbildung für diesen Bereich wichtig. 

Bedeutung / Umfang

Die gesamtbetriebliche Vernetzung bietet sich insbe-
sondere für Regionen an, in denen ein hohes natur-
räumliches Potenzial besteht, das schnell zu Erfolgen 
für die ökologische Aufwertung führt, oder für Gebiete, 
in denen Landwirte oder Gemeinden von sich aus eine 
ökologische Aufwertung erreichen möchten. 

Weitere Hinweise

Die Durchführung gesamtbetrieblicher Vernetzung z.B. 
mit einem Mindestflächenanteil von 10  % ökologisch 
hochwertigen Maßnahmen im Ackerland und 25  % 
hochwertigen Grünlandflächen sollte zusätzlich zu den 
Einzelflächenmaßnahmen gefördert werden. Dabei 
sollte auch berücksichtigt werden, dass die Landwirte 
dann auch eine gesamtbetriebliche Naturschutzbera-
tung in Anspruch nehmen (siehe oben).

Kurzbeschreibung

Bei einem gesamtbetrieblichen Biotopverbund geht es 
um die Aufwertung des Gesamtbetriebs und die Durch-
führung eines bestimmten Maßnahmenumfangs, der 
gewährleistet, dass sich Tier- und Pflanzengemeinschaf-
ten adäquat entwickeln und im Verbund der Lebens-
räume zur Populationserhaltung beiträgt. Ziel ist ein 
„dunkelgrüner“ Maßnahmenumfang von mind. 10 % 
auf den Acker- und mind. 25 % auf den Grünlandflä-
chen. Die Maßnahmen sollten jeweils auf den dafür 
besonders geeigneten Standorten angelegt werden, wo-
durch die Mehrzahl dieser Standorte aufgewertet wird. 
Die Landwirte sollen besonders für die Zusammenhän-
ge der Lebensgemeinschaften geschult werden.

Ziel / Funktion

Ein gesamtbetrieblicher Verbund kann auf der lokalen 
Ebene wesentlich dazu beitragen, die Lebensgemein-
schaften der Pflanzen und Tiere zu sichern. Im Idealfall 
erfolgt eine gesamtbetriebliche Vernetzung zusammen 
mit den benachbarten landwirtschaftlichen Betrieben, 
so dass ggf. eine ganze Gemeinde oder mehrere Ge-
meinden eines Naturraums entsprechend ökologisch 
aufgewertet werden können.
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4.5  Dunkelgrüne Maßnahmen auf Kreis- und Landesebene

Demonstrationsbetriebe biologische Vielfalt

Kurzbeschreibung

Ein landesweites Netz von Demonstrationsbetrieben 
zur biologischen Vielfalt kann dazu beitragen, die be-
sonders vorbildlichen Maßnahmen zur ökologischen 
Aufwertung der Agrarlandschaft und die Anlage von 
ökologischen Vorrangflächen praxisnah darzustellen. 
Auf diesen Demonstrationsbetrieben können Fortbil-
dungs- und Schulungsveranstaltungen für die Landwir-
te stattfinden.

Ziel / Funktion

Mit Demonstrationsbetrieben sollen das Wissen über 
eine ökologisch nachhaltige Bewirtschaftung und öko-
logische Vorrangflächen sowie die entsprechenden 
Praxiskenntnisse an die Landwirte weitergegeben wer-
den, damit mittelfristig eine Verbreitung des Stands der 
Technik auf diesem Gebiet gewährleistet werden kann. 

Anlage / Nutzung

Bei den Demonstrationsbetrieben sollte darauf geach-
tet werden, dass möglichst die gesamte Bandbreite der 
ökologischen Aufwertungsmaßnahmen und Vorrang-
flächen angewendet wird. Mit den Betrieben sollte ver-
einbart werden, dass ein bestimmter Anteil der Agrar- 
und Grünlandfläche entsprechend für diese Zwecke 
bereitgestellt wird.

Bedeutung / Umfang

Die Anzahl der einzurichtenden Demonstrationsbetrie-
be richtet sich nach der Struktur der landwirtschaftli-
chen Fortbildung in dem betreffenden Bundesland; in 
der Regel sind 3-5 Betriebe pro Regierungsbezirk bzw. 
Bundesland zu empfehlen.

Weitere Hinweise

Die Demonstrationsbetriebe haben einen zusätzlichen 
Aufwand für die Bereitstellung von bestimmten Flä-
chen für Demonstrationszwecke und einen zusätzlichen 
Aufwand je nach Umfang der durchgeführten Informa-
tionsveranstaltungen auf dem Betrieb. Dieser Mehrauf-
wand ist angemessen zu vergüten.
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Arche-Noah-Flächen für bedrohte Pflanzenarten und
Kultursorten

Kurzbeschreibung

Bislang gibt es Arche-Noah-Betriebe für die Erhaltung 
seltener Nutztierrassen. Jedoch sind auch bestimmte 
Pflanzenarten und Kultursorten der Agrarlandschaft 
sind so selten geworden, dass das Anbieten von Agrar- 
umweltprogrammen diesbezüglich kaum Wirkung ver-
spricht. Vielmehr sollten in jedem Landkreis hierfür 
speziell Landwirte gewonnen werden, die Flächen ent-
sprechend bewirtschaften. Dies betrifft z.B. die Anlage 
von Ackerwildkrautflächen und die Anlage von Flä-
chen mit seltenen Kultursorten (z.B. Emmer, Einkorn 
und andere seltene Getreidesorten). Wenn in jedem 
Landkreis ca. 20 - 50 solcher Parzellen entsprechend 
bewirtschaftet werden, kann damit mittelfristig eine Si-
cherung des Genmaterials dieser Arten erfolgen. 

Ziel / Funktion

Die Arche-Noah-Flächen stellen einen Beitrag zur Si-
cherung besonders bedrohter Pflanzenarten und Kul-
tursorten der Agrarlandschaft dar. Sie ergänzen das 
Angebot von flächendeckend angebotenen Agrarum-
weltprogrammen und können mittelfristig das Samen-
potenzial zur Wiederausdehnung bedrohter Pflanzen-
arten bereitstellen. 

Anlage / Nutzung

In jedem Landkreis sollten geeignete Flächen und inte-
ressierte Landwirte für die Bewirtschaftung der Flächen 
gewonnen werden, ferner sollte in jedem Landkreis ein 
Ansprechpartner der Fachbehörden die Flächen und 
Landwirte kennen. Auf Landesebene sollte hierzu ein 
regelmäßiger Austausch zwischen den beteiligten Land-
wirten und Fachbetreuern erfolgen.

Bedeutung / Umfang

Die Einzelflächen für den Ackerwildkrautschutz und 
für den Anbau seltener Kultursorten müssen nicht be-
sonders groß sein, es reichen bereits 0,1 – 0,3 ha für die 
einzelnen Parzellen. Bei einer Anzahl von 20 Parzellen 
pro Landkreis beträgt der Gesamtumfang 2 – 6 ha im 
Landkreis; diese wichtige Maßnahme nimmt daher nur 
einen geringen Flächenanteil ein.

Weitere Hinweise

Auf den Arche-Noah-Flächen kann kein nennenswer-
tes Einkommen aus der Produktion von Getreide oder 
anderen Kulturen erwartet werden. Es sind daher der 
Ertragsausfall sowie die notwendigen Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen (Zeit und Maschinenaufwand) zu 
kalkulieren. Die geschätzten Maßnahmenkosten betra-
gen 800 – 1.500 €/ha.
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Aus- und Weiterbildung von Beratern

Kurzbeschreibung

Die gesamtbetriebliche Beratung für das Naturmanage-
ment auf Betrieben wurde oben bereits angesprochen. 
Für ein solches Beratungsangebot ist es wichtig, die 
entsprechenden Fachleute auszubilden und mit den 
Sachverhalten der Biodiversitätsförderung vertraut zu 
machen. Entsprechend sollte ein Aus- und Weiterbil-
dungsangebot geschaffen werden, das die Berater in die 
Lage versetzt, sowohl landwirtschaftlich als auch natur-
kundlich kompetent aufzutreten und angemessen auf 
die betriebliche Situation einzugehen. 

Ziel / Funktion

Das Paket der dunkelgrünen AUM soll mit den Maß-
nahmen für die Beratung, Aus- und Weiterbildung und 
mit der Öffentlichkeitsarbeit zu einem Gesamtpaket 
abgestimmt werden, das in sich schlüssig ist. Beratung 
sowie Aus- und Weiterbildung unterstützen die Ziele 
der dunkelgrünen AUM durch entsprechenden Wis-
senstransfer. 

Anlage / Nutzung

Bei der Konzeption von Beratung sowie Aus- und Wei-
terbildung muss die landesspezifische, institutionelle 
Gliederung des Beratungs- und Ausbildungswesens 
berücksichtigt werden, d.h. teilweise könnte es Angebo-
te auf Landesebene und teilweise auf Ebene der Regie-
rungsbezirke oder Landkreise geben.

Bedeutung / Umfang

Das Angebot sollte auf den Umfang der anzustreben-
den Maßnahmen für die Landwirte und die Beratung 
der Landwirte (Anzahl der zu beratenden Landwirte) 
abgestimmt werden. Es sollte darauf geachtet werden, 
dass das Angebot die entsprechenden Inhalte der För-
derprogramme widerspiegelt. 

Weitere Hinweise

Die Beratungsangebote sollten „erschwinglich“ für die 
Berater/innen sein, aber durchaus einen bestimmten 
Eigenanteil erfordern, sofern die Berater/innen später 
damit Geld verdienen. 
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Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerbe

Kurzbeschreibung

Neben den flächenbezogenen AUM und speziellen 
Einzelflächenmaßnahmen ist es wichtig, die öko-
logische Aufwertung auch durch breitenwirksame 
Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen. Für die beteilig-
ten Betriebe und für die Landwirtschaft insgesamt ist 
dabei bedeutend, wenn über diese Maßnahmen nicht 
nur in der Fachpresse berichtet wird, sondern auch in 
der breiten Öffentlichkeit. Dazu bietet es sich an, Wett-
bewerbe, öffentlichkeitswirksame Auszeichnungen von 
vorbildlichen Betrieben, Tage der offenen Tür und an-
dere Formen der Berichterstattung zu diesem Themen-
feld durchzuführen.

Ziel / Funktion

Mit der Öffentlichkeitsarbeit soll ein positives Klima 
für die ökologische Aufwertung der Agrarlandschaft 
geschaffen werden. 

Anlage / Nutzung

Ein landesspezifisches Konzept mit den verschiedenen 
Bausteinen der Öffentlichkeitsarbeit sollte so entwickelt 
werden, dass alle Bereiche entsprechend abgedeckt sind: 
Ackerbau, Grünlandbewirtschaftung und ggf. Weinbau, 
sowohl mit konventionellen als auch ökologisch wirt-
schaftenden Betrieben. Beispiele für die Durchführung 
von öffentlichkeitswirksamen Wettbewerben können 
sein:

−− Wiesenmeisterschaften 

−− Wettbewerbe für die artenreichsten Ackerflächen

−− Gemeinden mit dem größten Anteil von Blühflächen 
und anderen ökologisch wertvoller Landwirtschafts-
flächen

−− Gemeinden mit einer guten Umsetzung des Gree-
ning zur Förderung der biologischen Vielfalt

Bedeutung / Umfang

Der Umfang der Öffentlichkeitsarbeit muss auf das Ge-
samtkonzept der dunkelgrünen AUM abgestimmt wer-
den.



Weiterentwicklung der AgrarumweltmaSSnahmen

32

5	 Vorgehen bei Programmierung und  
Begleitung der ländlichen Entwicklungs-
programme

Die Entwicklungsprogramme Ländlicher Raum werden 
derzeit von allen EU-Mitgliedstaaten bzw. in Deutsch-
land von allen Bundesländern vorbereitet (Stand: Dez. 
2013). Sobald die Durchführungsverordnungen der 
künftigen EU-Agrarpolitik veröffentlicht sind, werden 
die Länder den Entwurf ihrer Länderprogramme er-
stellen und in öffentlichen Konsultationen vorstellen, 
bevor die Programme dann in Brüssel von der EU no-
tifiziert werden. Allerdings ist es von großer Bedeu-
tung, im Vorfeld der Festlegungen eine entsprechende 
Schwerpunktsetzung bei der Agrarumweltplanung zu 
erreichen. Hierbei sollte insbesondere auf Folgendes 
geachtet werden:

−− Sind die richtigen Agrarumweltmaßnahmen ausge-
wählt?

−− Ist der Umfang bzw. die Summe der dunkelgrünen 
Agrarumweltmaßnahmen ausreichend (10-15 % im 
Ackerland, 30-50 % im Grünland)?

−− Werden die Verpflichtungen aus der FFH-Richtlinie, 
der Vogelschutz-Richtlinie und der Wasserrahmen-
Richtlinie adäquat berücksichtigt, wozu ein Min-
destanteil an dunkelgrünen Maßnahmen zwingend 
notwendig ist?

−− Gibt es gesonderte Zusatzprogramme, mit denen 
einzelne Arten speziell gefördert werden (z.B. Feld-
hamster, Ortolan, Ackerwildkräuter)?

−− Gibt es eine landesweite Beratung zur Umsetzung 
der dunkelgrünen AUM für die Landwirte?

−− Ist eine Öffentlichkeitsarbeit zugunsten der dunkel-
grünen Maßnahmen eingeplant?

Neben dem richtigen Maßnahmenpaket und einer 
entsprechenden Beratung für die Landwirte ist eine 
begleitende Öffentlichkeitsarbeit wichtig, um die dun-
kelgrünen Maßnahmen zu bewerben und positive Öf-
fentlichkeitsarbeit machen zu können. Ferner sollte 
eine Erfolgskontrolle für die Durchführung der Maß-
nahmen eingerichtet werden, um Umfang und Qualität 
der Maßnahmen und der sich einstellenden Effekte ver-
folgen zu können.
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Tabelle / Checkliste zum Umfang dunkelgrüner Agrarumwelt- 
maßnahmen auf Landesebene

Kenndaten zur Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Nutzfläche des Landes gesamt: ha

davon Ackerland

Grünland

Rebland / Weinbau

Obstanbauflächen

Sonstige Flächen (Sonderkulturen etc.)

Flächenumfang dunkelgrüne Agrarumweltmaßnahmen (AUM) in ha

Dunkelgrüne AUM im Ackerland Status Quo1 Ziel2 Plan3

- Blühflächen und –streifen (ein-, über-, zwei-, mehrjährig)

- Lichtäcker / weite Reihe und Drilllücken

- Ackerwildkraut-Schutzäcker / -Randstreifen

- Naturschutzbrache / gemanagte Stilllegungsflächen

- Spezielle Artenschutz-Maßnahmen

- Anbau seltener Kultursorten

- Langfristige Ackerumwandlung (in Grünland)

- Weitere Maßnahmen4 und Vertragsnaturschutz

Summe dunkelgrüne AUM in ha

Summe in % der Ackerfläche des Landes

Dunkelgrüne AUM im Grünland Status Quo Ziel Plan

- Extensivgrünland mit Schnittzeit- oder Häufigkeitsvor-
gaben (z.B. max. 2(-3) Schnitte, später als 15.06.)

- Artenreiches Grünland (ergebnisorientiert)

- Extensivweiden und Halboffene Weidesysteme

- Saum- und Randstreifen-Management

- Zusatzmodule Extensivgrünland  
(z.B. naturverträgliche Mahd, Festmistwirtschaft)

- Weitere Maßnahmen und Vertragsnaturschutz

Summe dunkelgrüne AUM in ha

Summe in % der Grünlandfläche des Landes

Dunkelgrüne AUM im Obst- und Weinbau Status Quo Ziel Plan

- Streuobstwiesen-Bewirtschaftung / -Pflege

- Steillagen-Weinbau / Pflege Weinbergbrachen

- Extensive Rebgassen / Rebgassen-Begrünung

Summe dunkelgrüne AUM in ha

Summe in % der Obst- und Rebfläche des Landes

1	 Status Quo: Umfang in laufender AUM-Förderperiode (Zahlen aus fortlaufender Evaluierung oder aus Halbzeit-Evaluierungsbericht 2010)
2	 Ziel: als fachliches Ziel sollte sich in der Summe im Ackerland 10-15 %, im Grünland mind. 30 % der betreffenden Acker-/Grünlandfläche des Landes ergeben
3	 Plan: Umsetzung in Förderperiode 2014-2020 geplant
4	 Dazu gehören ökologisch hochwertige Maßnahmen wie naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Kleegras und Leguminosen (mit o.g. Auflagen)



34

Weiterentwicklung der AgrarumweltmaSSnahmen

6	 Literatur

Berger, G., Pfeffer, H. (2011). Naturschutzbrachen im Ackerbau. Praxishandbuch. Rangsdorf, 160 S.

DVL (Deutscher Verband für Landschaftspflege, 2013): Vorschläge zur Förderung der extensiven Beweidung in Program-
men der Bundesländer. Politikpapier zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013. Ansbach, 6 S.

Fuchs, S., Stein-Bachinger, K.  (2008): Naturschutz im Ökolandbau –Praxishandbuch für den ökologischen Ackerbau im 
nordostdeutschen Raum. Bioland Verlags GmbH, 144 S.

Huber, S., Krüger, N., Oppermann, R. (2008): Landwirt schafft Vielfalt – Naturfördernde Landwirtschaft in der Praxis. 
Mannheim, 104 Seiten.

IFAB, ZALF, & HFR (2012): Gemeinsame Agrarpolitik ab 2014: Perspektiven für mehr Biodiversitäts- und Umweltle-
istungen der Landwirtschaft? - Empfehlungen für die Politik aus dem F&E Vorhaben „Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) 2013 und Erreichung der Biodiversitäts- und Umweltziele“. Mannheim, 16 S., Download unter: 

	 www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/landwirtschaft/GAPUmwelt-F_E-Ergebnisse-nov2012dt_Fin.pdf

Kronenbitter, J.  & Oppermann, R. (2013): Das große Einmaleins der Blühstreifen und Blühflächen – Zu Artenvielfalt und 
Anlage von Blühflächen im Ackerbau. Broschüre, 36 Seiten Herausgabe durch und erhältlich bei Syngenta Maintal. 
Download auch unter: www.ifab-mannheim.de 

Metzner, J., Jedicke, E., Luick, R., Reisinger, E., Tischew, S. (2010): Extensive Weidewirtschaft und Forderungen an die neue 
Agrarpolitik – Förderung von biologischer Vielfalt, Klimaschutz, Wasserhaushalt und Landschaftsästhetik. Natur-
schutz und Landschaftsplanung 42, (12), 357‐366.

NABU Baden-Württemberg (2010): Broschüre „Kultur-Natur blüht auf “ (16 Seiten) mit Handlungsanleitungen (12 Sei-
ten), Stuttgart. Download unter: http://baden-wuerttemberg.nabu.de/themen/landwirtschaft/kutur-natur/

Oppermann, R., Meyerhoff, E., Van Elsen, T. (2006): Naturschutzberatung für die Landwirtschaft – Einführende Berater-
materialien.- BfN-Skripten 162, Bonn-Bad-Godesberg, 71 S. Download unter: 

	 http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/skript162.pdf

Stein-Bachinger, K., Fuchs, S., Gottwald, F., et. al. (2010): Naturschutzfachliche Optimierung des Ökologischen Landbaus. 
Ergebnisse des E+E-Projekts „Naturschutzhof Brodowin“. Naturschutz und Biologische Vielfalt 90. Landwirtschafts-
verlag Münster, 409 S.

Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, Institut für Landschaftsökologie Universität Münster (2012): Produktionsintegri-
erte Naturschutzmaßnahmen. Münster, 70 S.

Thomas, F., Denzel, K., Hartmann, E. Luick, R., Schmoock, K. (2009): Kurzfassungen der Agrarumwelt- und Naturschutz-
programme. BfN-Skripten 253, Bonn, 271 S. Download unter: 

	 http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript253.pdf



Weiterentwicklung der AgrarumweltmaSSnahmen



Seit rund 20 Jahren gibt es in der EU Agrarumweltprogramme, die zu einem be-

währten Instrument der Agrarumweltpolitik geworden sind. Auch in der künftigen 

Förderperiode der EU-Agrarpolitik für die Zeit von 2014/2015 bis 2020 wird es 

wieder in allen Bundesländern ländliche Entwicklungsprogramme geben, inner-

halb derer die Agrarumweltmaßnahmen einen wesentlichen Anteil haben. Aus 

Naturschutzsicht ist es besonders wichtig, dass ein möglichst großer Anteil der 

Maßnahmen sogenannte „dunkelgrüne“ Maßnahmen sind, die ökologisch be-

sonders effizient sind und direkte positive Effekte für die Erhaltung und Förderung 

der biologischen Vielfalt haben. Denn bislang nehmen diese Maßnahmen nur ein-

en unbedeutenden Anteil ein.

Vor diesem Hintergrund hat der NABU die wichtigsten Fördermaßnahmen mit 

engem Naturschutzbezug zusammengestellt  sowie deren Bedeutung und nö-

tigen Flächenumfang getrennt nach Acker, Grünland und Dauerkulturen aufge-

listet. Die Broschüre dient als Lobby- und Hintergrundpapier, um in der aktuellen 

Phase der Programmplanung Einfluss auf die Entwürfe der Landesregierungen zu 

nehmen und einen engeren Austausch zwischen Naturschutz und Agrarpolitik zu 

befördern. Neben dem „Greening“ der ersten Säule der EU-Agrarpolitik hat eine 

naturschutzfachlich zielorientierte Ausgestaltung der zweiten Säule eine zentrale 

Bedeutung für die Zukunft vielfältiger und artenreicher Agrarökosysteme.
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